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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1955

Norm

EheG §49 Satz2 E

EheG §56 A

Rechtssatz

Auch dann, wenn der beleidigte Ehegatte zum Ausdruck gebracht hat, daß er die Verfehlungen des anderen Teiles

verziehen habe, verliert er damit nicht das Recht, sich auf die verziehenen Verfehlungen zur Entschuldigung seiner

eigenen mit den verziehenen im Zusammenhang gestandenen Verfehlungen zu berufen.
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